
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1970/1/7 6Ob317/69,
1Ob110/71

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.01.1970

Norm

ABGB §167 b

Rechtssatz

Als Kosten der Entbindung kann nur die reine Einbuße an eigenem Vermögen angesehen werden, die die Mutter durch

den wirklichen Aufwand für die Entbindung erlitten hat. Ein allfälliger Anspruch ö4entlichen Rechts gegen den

Sozialversicherungsträger ist anzurechnen.

Entscheidungstexte

6 Ob 317/69

Entscheidungstext OGH 07.01.1970 6 Ob 317/69

Veröff: SZ 43/2 = EvBl 1970/161 S 268

1 Ob 110/71

Entscheidungstext OGH 27.05.1971 1 Ob 110/71

nur: Ein allfälliger Anspruch öffentlichen Rechts gegen den Sozialversicherungsträger ist anzurechnen. (T1)
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